
II- 1q13 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERlUM FÜR JUSTIZ 

50.671-27/72 

An den 

g'l9 jA.B. 
zu i?t;6 jJ. 
Präs. a~. __ i~.D.az.J972 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
10101': i e n 

zu Z 846/J-NR/1972 

Die mir am 25. Oktober 1972 übermittelte schriftliche 
Anfrage der Abgeordneten Dr.Reinhart und Gen., betreffend 
Strafvollzugsforschung , beantworte ich illie folgt: 

Das am 1. Jänner 1970 in Kraft getretene Straf­
vollzugsgesetz stellt von allen Zwecken des Strafvollzuges 
jenen der Resozialisierung in den Vordergrund. Damit im 
EinIdang stehend hat der Strafvollzüg eine bedeutende 
1 . - ., l' .l-' , • f.' • f"l' U .... 1 d {rlmlna~po lClscne Au~gaoe zu er u ~en. m zur ~en{ung er 
Rückfallskriminalität entscheid.end beitragen zu können, ist 
es notwendig, dem Str~fvollzug alle modernen wissenschaftlichen 
Erl~el1ntnlsse zuge.Hglich zu :machen. Die Kriminalpolitik '\'lird heute 

auf Gr1J.nd empirisch gewonnener soziologischer und psycho-­
logischer Erkenntnisse, auf Grund von Studien am f'lenschen 
im allgsmeinen und an Rechtsbrechern im besonderen unter 
BerUcksichtigung des gegemvärtigen standes· der einschlägigen 
Wissenschaften neue Wege beschreiten können. HiefUr mUssen 
die Grundlagen ge"lOnnen werden. Hit den allgemeinen Reform­
bestrebungen auf dem Gebiete des Strafrechtes und des Straf­
vollzuges \vird auch der Forschung in diesen Disziplinen 
heute \1el bvei t besonderes Augenmerk zugewendet. Das Bundes­
ministerium für Justiz trägt diesem Anliegen Rechnung. 

Im einzelnen beantworte ich die Anfragen wie folgt: 

, , 
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Zu Punkt 1 der Anfrage 
'tr-iat das Bundesmini steriuiTI für Justiz r,~aßnahmen getroffen, 
damit auf dem Gebiete des Strafvollzuges Forschung durchge­
fUhrt i,<ierden kann? 11 

Anb:'mrt: 
Wie ich bereits in meinem dem Nationalrat am 

29. Mai 1972 vorgelegten Bericht betreffend Probleme des 
Strafvollzuges ausgeführt habe, ist es 112.ch in- und aus­
ländischen Erfahrungen unbestritten, daß psychiatrisch-
psychologische Behandlungsweisen einen wesentlichen Beitrag 
zur Erreichung der Zwecke des Strafvollzuges leisten können. 
Ein~ erfolgversprechende psychiatrisch-psychologische Be­
handlung eines Rechtsbrechers setzi9 eine genaue Kenntnis 
krimineller Lebensstile und der PersönlichJ.{ei tswandlungen 
durch den Freiheitsentzug voraus. Nur durch deren wissen­
schaftliche, psychiatrische und psychodiagnostische Er­
forschung können prognostische Voraussagen und therapeuti­
sche Indikationen erfolgen. Diesbezügliche Untersuchungen 
werden sowohl in der Sonderanstalt Mittersteig als auch 
in der Erstbestraftenanstalt Oberfucha gefU.hrt. DarUber 
liegen bereits zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten vor. 

Nit Beginn des Jahres 1972 '.v"U.rde 1m Bundesministerium 
iUr .Justiz eine eigene Abteilung eine;er1chtet, d 1e sich mit 
Forschung auf dem Gebiete des Straf- und Erziehungsvollzuges 
zu befassen hat. Es gehört zu den Aufgaben di,eser Abteilung, 
d .. ".. , S . f 1 1 " . . 'f'-l .,. h ...... le lur aen . ~ra vo __ zug nO~WenQ2gen wlssenscna~CLlc-.en ~r-
, -,-. I - d C ' f' 11' .. l' b Kenn L.lllSSe zu gamme n uno. '0 em 0-cra~ vo ... _Zl1.g zugclng __ J.c.~ zu 

machen, sowie die Koordination aller wissenscha~tlichen 
Arbeiten auf diesem Gebiete vorzunehmen. 

Zu Funkt 2 der Anfra~e: __ .. (I _ .. 

"Bejahendenfalls, welche konkreten Forschungsvorhaben sind 
in Aussicht genommen bZ\'1. welche Forschungen \vurden 'bere1 ts 
durchgeführt?" 
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A:ntwort: 
Im Rahmen der für Forschung auf dem Gebiete des Straf­
und. Erziehungsvollzuges zuständigen Abteilung \\7\.1rden im 
Sommer d .. J. 1972 zwei Arbeitsgruppen eingerichtet. Eine 
Ar'bei tsgruppe prUft alle Fragen im Zusammenhang rai t der 
medizinischen Behandlung von Sexualverbrechern. Eine 
EÄrpertengruppe erarbeitet die therapeutischen I'·Töglich-
keiten der medizinischen Behand.lung von Se:Al1alverbrechern nach 
dem letzten Stand de~ Wissenschaften. Zugleich wird eine 
·charakteri.stische Gruppe von Sext.laldelinc.uenten in der 
Sonderanstalt Mitteroteig nach diagnostischen sowie 
therapeutischen Kr! terien untersucht. Hiebei v·rerden be­
sonders jene Fälle berUcksichtigt, bei denen ein abnormer 
Sexual trieb mit besonderer Aggressivität verbunden ist und 
welche dadurch für die Öffentlichkeit besonders gefährlich 
sind. Eine weitere Arbeitsgruppe prUft alle Probleme, die 
sich bei der Durchführung gerichtlicher Erziehungsmaßnahmen 
im Justizhereich ergeben. Hiebei stehen Fragen der Organi­
sation der Bundesanstalt für ErziehungsbedUrftige soitlie das 
Verhältnis des Erziehungsvollzuges zum l.Tugendstrafvollzug 
im Vordergrund. Die Ergebnisse dieser Al'bei t sollen als 
Grundlage für Vorschläge zur gesetzlichen Regelung der 
Organisation der Bundesanstalt für Erziehungsbeclürftige 
sov.rl.e gegebenenfalls für eine Reform des Jugendgerichts­
gesetzes dienen. 

Im Rahmen der Behandlung von Grundsatzfragen des 
Strafvollzuges ist die genannte Abteilung auch mit der 
Prüfung der Schaffung neuer Hode·llein:cicht.ungen im Strafvoll­
zug befaßt. Hiebei kann von den bisherigen r·1odelleinrichtungen, 
~ie es die Sonderanstalt Mittersteig und die Erstbestraften­
anstalt-Oberfucha sind, ausgegangen werden. 

Im Zusammenhang mit der Strafrechtsreforrn ist die 
. Erarbeitune von Unterlagen für die Abschätzung der Aus­
wirkungen von Reformvorhaben auf den Strafvollzug dringend 

. t 
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- .C' _..l '1' 1 I .,., 7 h .. Ab' + ..1:'" erJ.Of'uel:'_ lC .. 1. m e.Le.lcnen _l.tsammen. c.Dg Slna!". 8l ~en .Lur 
eine Reform der Kriminalstatistik und eine umfassende Er­
forschung der nöglichkeiten einer Rückfallsstatistik dringend 
notvlendig. 

Allgemein gesehen, ist schon im Hinblick auf die 
ßchaffung neuer Anstaltstypen nach der Regierungsvorlage 
eines Strafgesetzbuches eine Grundlagenforschung zur Er­
zielung notwendiger wissenschaftlicher Erkenntnisse geboten. 

Zu Pu.nkt 3 der Anf:r:.~ 
"Liegen bereits Forschungsergebnisse vor, auf ''leIchen 
Detailgebieten bzw. wann kann mit den jeweiligen Ergebnis­
sen gerechnet we:cden? n 

Antwort: 

Ober die Arbeit in der Sonderanstalt Mittersteig und in der 
Erstbestraftenanstalt Obcrfucha liegen bereits vJ.issen­
schaftliche Ergebnisse vör; mit konkreten Ergebnissen der 
zu Punkt 2 genannten Arbeitsgruppen ist im Sommer bzw. 
zu Ende des kommenden Jahres zu rechnen. 

Im Frühjahr d. J. ;,.rurde zu den geplanten baulichen 
und organisatorischen Veränderungen der Strafvollzugsanstalt 
Stein von Herrn Univ.Doz.Dr.Heinz Steirert eine Studie 
aus soziologischer Sicht erstellt. Eine \'lei tere Studie 
hat Univ. Doz . Dr. Steinert im September d. tT. über di.e soziale 
Organisation von Sch\'iierigI<:ei ten im Strafvollzug 2.U8 Anlaß 
eines Ausbruches von StrafITe:angenen aus der Strafvollzu,gs-,-J 1.-...... _ 

anstalt Graz auseearbeitet. Diese beiden Studien werden 
derze it im B1..l.ndesm:i..ni steri um für Justiz gel)rüft.·· 

Angesichts des Umfanges der Arbei.ten kann die tibrige 
Grundlagenforsch.tmg naturgemäß erst zu einem späteren Zeit­
punkt Ergebnisse aufweisen. 

Dem Bundesministerium :Ur ,Justiz lie gen darüberhinaus 
noch Arbeiten vor~ die von Fachleuten der verschiedensten 
Vii ssensgebiete erstellt '.Turden. Hier handelt es sich um 

Untersuchungen von Tetlpl"oblemen, wob2:i die Schwerpunl-;:te 
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weitgehend durch die fechlichen Interessen des betreffenden 
Bearbeiters bestir.mrt wllrden. Diese Arbel ten entsprechen 
daher nur zum Teil einem einh:?.itl:i.chen Konzept, dessen 
ungeachtet werden sie bei allen kUnftigen Arbeiten BerUck-
·'t· f"ri slcnJlgung _ln~en. 

Zu Punl<:t l~ der Anfr<;:g;e: 
11"\'lelc11e Einrichtungen sind mit Forschungsarbei ten befaßt?fI 

l.ntvmrt: 

Außer der bereits genannten, im Bunclesministerium für 
Justiz eingerichteten Abteilung wird 8.b Beginn des ~Tahres 
1973 ein Institut fUr Kriminalsoziologie im Rahmen der Ludwig 
Boltzmann-Gesellschaft für Forschungsarbeiten zur Verfügung 
stehen. DarUberhinaus vlird das Bundesministerium für Justiz 
im Bedarfsfalle Forschungsaufträge vergeben. Von einer 
privaten Initiative getragen ist die in Aussicht genommene 
Gründung einer "Österreichischen Gesellschaft fUr Straf­
vollzugskunde ll , welche die Förderung der Forschung auf dem 
Gebiete des Strafvollzuges gleichfalls als eine ihrer Ziel­
setzungen betrachtet. 

Zu Punkt 5 der Anfrap:.e: 
UIst für die Durchführung von Forschu~gsarbeiten finanzielle 

Vorsorge getroffen worden?" 

Ant"'lOrt: .. -
Für eHe Belange der Forschung itiUrde im En.twurf des Bundes­
finanzgesetzes fUr 1973 Vorsorge getroffen. Zur Mit­
finanzierung der Arbeiten des In.sti tutes für Kriminal­
soziologie ist zusätzlich ein Betrag von S 500.000,-- vor­
gesehen. Das Bundesministerium für Justiz wird bemüht sein, 
je nach dem Fortgang der Arbeiten die erforderlichen Mittel 

anzusprechen. 

Zu Punkt 6 der Anfraf;';e: 
"Ist ein vIei terer Ausbau von Forschungseinrichtungen in 

Aussicht genomml~n?" 

r \ 
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!mtVJort: 
Wio boreits d~r~elp~+ 
-~ ~- - ~ 0 --ov, sind die Arbeiten der Forschungs-

einrichtungen im Justizbereich erst angelaufen. Hit der 
Schaffung einer für Grundsatzfragen des Strafvollzuges zu­
ständigen Abteilung vmrde auch Vorsorge getroffen, daß dem 
Strafvollzug alle erforderlichen wissenschaftlichen Er-
1 -1-" -P""' -! d ' . h' . 1'~" l' ~enn~nlsse zuge~unr~ wer enD ~ngeslc ~s elnes ~acano oe- . 
de..rfes in vielen Bereichen des Strafvollzuges müssen aber. 
gleichzeitig die Voraussetzungen dafUr geschaffen werden, 
daß moderne wissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis 
des Strafvollzuges auch wirksam werden können. Unter Be­
dachtnabrne auf das zur Verfügung stehende Personal und die 
finanziellen Hittel kann daher derzeit vorwiegend nur 
schl:verpunktmäßig vorgegangen werden. Der Auf- und Ausbau 
der Forschungseinrichtungen steht mit der Reform des Straf­
rechtes und des Strafvollzuges in untrennbarem Zusammenhang. 

Zu Punkt 7 der Anfr2t0'"e: 
.... _ ~ 1;;,) I 

"Besteht auf dem Gebiete der Strafvollzugsforschung eine 

internationale Zusammenarbeit?ß 

Ant,vlOrt: ----
r.Ut dem in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts einge­
tretenen 1Jandel in der Struktur von Staaten und von Ge­
sel1sch2.ftsforme!l ist international auch ein i/landel in der 
EirJ.stellung der Öffentlichkeit zu den Rechtsbrechern erfolgt. 

Es stellen sich daher nahezu allen europäischen St.e,aten die 
gleichen \,r8sentlichen Probleme eines modernen Strafvollzuges. 

Dah(~r ist es naheli '?gencl, daß die mod ernen Er};:enntnisse vor­
wiegend auch durch Erfal1I'Ul1@:saustausch gewonnen werden. Die 
neuen Viege, die im Bereiche des Strafvollzuges ehm in der 

Bun(lesrepublil~. Deutschland und in den sl~andinnvischen 
Ländern beschritten werden, werden vom Bundesministerium 
eingehe.nd ßtucliert. Darüberhinaus bietet die Beteiligung an 
internEtionalen Veranstaltungen Gewähr für laufende Information. 
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Es darf hier erwähnt '.verden, daß im .Juni d. J. die Inter­
nationale Sti.ftung für Strafe und Strafvollzug ihren Kongreß 
in Wien veranstaltet hat. 

FUr alle Arbeiten ist die Sammlung des wissen­
schaftlichen Materials über den Strafvollzug von be­
sonderer Bedeutung. Das Bundesministerium für Justiz hat 
mit maßgeblichen Institutionen der Bundesrepublik Deutschland 
und derSch\1eiz Kontakt aufgenommen, um Gespr:5.ehe über die 
l1öglichkei ten einer eill.heitliehen Sammlung des 'I,·,rissen­
schaftlichen I/Taterials der Strafvollzugskunde im gesamten 
deutSChsprachigen Raum zu führen. 

Der Strafvollzug ist in Österreich für die Wissen­
schaft zum überwiegenden Teil noch Neuland dessen unge­
achtet kann gerade in der letzten Zeit ein steigendes 
Interesse an derartigen Arbeiten festgestellt werden. Die 
eingeleiteten Initiativen sollen schließlich auch dazu bei­
tragen,das internationale Ansehen Österreichs auch auf 
diesem wichtigen Gebiet zu heben. 

10. Dezember 1972 
Der Bundesminister : 
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